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gem. § 9 der Satzung hat der Vorstand des Modellsportvereins 
Schwabmünchen e.V. am 31.08.2003 folgende 

Jugendordnung

beschlossen

§ 1 Zur Vereinsjugend gehören alle Personen, bis zur Vollendung des 26. Lebens-
jahres, die Mitgliedsanwärter bzw. ordentliches Vereinsmitglied sind, sowie der 
gewählte Jugendwart.

§ 2 Zweck und Aufgaben der Vereinsjugend:

Zweck der Jugendarbeit im Verein ist die Förderung der Jugendarbeit, die 
Wahrnehmung von Aufgaben der Jugenderziehung und Jugendhilfe unter 
weitergehender Berücksichtigung der Interessen junger Menschen und deren 
Mitbestimmung und Mitgestaltung, sowie die Vertretung gemeinsamer 
Interessen im Rahmen der Vereinssatzung.
Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet im 
Rahmen der Satzung des Vereins über die Verwendung der ihr zufließenden 
Mittel.

§ 3 Organe

Die Organe sind:

- Vereinsjugendsprecher,
er wird für einen Zeitraum von 2 Jahren im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung aus den Reihen der Vereinsjugend selbst bestimmt und hat 
Anhörungs- und Antragsrecht gegenüber dem Vorstand. Bei Über-
schreitung der Altersgrenze wird in der nächst folgenden Mitglieder-
versammlung neu gewählt.

- Jugendwart,
er ist stimmberechtigtes Mitglied des Vereinsvorstandes.

Schwabmünchen, den 31.08.2003

Der Vorstand
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